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Beschluss 01 - 02 / 2026 - Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Bördeland 

 

Fachdienst 2 Finanzen und 
Personal 

1. Vorlage Datum 28.01.2026 

 

Beratungsfolge Abstimmung 

Ja            Nein        Enth. 
Termin Status 

Gemeinderat 18               -               - 16.04.2026 öffentlich 

 
Beratungsgrundlage:  
Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Bördeland 
   
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bördeland beschließt Abberufung von Frau Ulrike Lange als 
Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Bördeland mit sofortiger Wirkung. 
 
Begründung: 
Gemäß § 78 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in 
Verbindung mit § 11 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Bördeland bestellt der 
Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister der zur Verwirklichung des 
Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine in der Verwaltung 
hauptberuflich Tätige und betraut sie mit der Gleichstellungsarbeit. Die Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten ist widerruflich. Über die Abberufung entscheidet der 
Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Einer Abberufung bedarf es nicht bei 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. 
 
Die bisherige Gleichstellungsbeauftragte Frau Ulrike Lange hat mit Schreiben vom 04.12.2025 
mitgeteilt, dass sie ihr Amt als Gleichstellungsbeauftragte aus persönlichen Gründen zum 
31.12.2025 niederlegen möchte. Dabei hat Frau Lange ihre Bereitschaft erklärt, ihr Amt 
solange wahrzunehmen, bis die Bestellung einer neuen Gleichstellungsbeauftragten erfolgt 
ist. Der Personalrat wurde beteiligt und befürwortet die Abberufung von Frau Lange. 
 
; Ziel der Vorlage 
Nach erfolgter Abberufung kann eine neue Gleichstellungsbeauftragte durch den Gemeinderat 
bestellt werden. 
 
; Alternativen 

-  
; finanzielle Auswirkungen 

-  
 
 
 
M. Schmoldt                                                                                                                                                                  
Bürgermeister 
 
Abstimmungsergebnis zum Beschluss 01 - 02 / 2026: 
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister    : 21 
Von diesen stimmberechtigt anwesend      : 18                
Es stimmten mit   Ja          : 18 
Es stimmten mit Nein         :   -    
Es stimmten mit Stimmenthaltung      :   - 
 
Gemäß § 33 KVG LSA ist kein Mitglied des Gemeinderates von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen. 


